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7800-4-E 

Gesetz 
über den Vollzug des Rechts 

der Emähnmgswirtschaft und 
des landwirtschaftlichen Marktwesens 

(VollzGEMR) 
Vom IO.Juli 1984 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des Senats hier
mit bekanntgemacht wird: 

Art.l 
Geltungsbereich, Zuständigk~iten 

(1) Das Recht der Ernährungswirtschaft und des land
wirtschaftlichen Marktwesens im Sinn dieses Gesetzes 
umfaßt mit Ausnahme der lebensmittelrechtlichen Vor
schriften insbesondere die Bereiche Milch und Milcher
zeugniss~, Vieh und Fleisch, Eier und Geflügel, Getreide, 
Futtermlttel, Fette, Zucker, Obst und Gemüse sowie Kar
toffeln. 

(2) 'Zuständige Behörden zum Vollzug des Rechts der 
Ernährungswirtschaft und des landwirtschaftlichen 
Marktwesens (Vollzugsbehörden) sind das Staatsmini
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und. 
die Landesanstalt für Ernährung. 2Das Staatsministe
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zuständigkei
ten im einzelnen zu regeln. 

(3) Die Vorschriften über den Vollzug des Lebensmit
telrechts bleiben unberührt. 

Art. 2 
Anordnungen für den Einzelfall 

(1) 'Die Vollzugsbehörden können zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben für den Einzelfall Anordnungen treffen, um 
rechtswidrige Taten, die den Tatbestand einer mit Strafe 
oder Geldbuße bedrohten Zuwiderhandlung gegen Vor
schriften des Rechts der Ernährungswirtschaft und des 
landwirtschaftlichen Marktwesens verwirklichen, zu 

München, den 10.Juli 1984 

verhüten oder zu unterbinden oder durch solche Hand
lungen verursachte Zustände zu beseitigen. 'Sie können 
insbesondere anordnen, daß bestimmte in der Landwirt
schaft oder in der Fischerei gewonnene Erzeugnisse oder 
daraus hergestellte Produkte aus dem Markt zu nehmen 
sind, nur in bestimmter Weise be- oder verarbeitet oder 
nur nach Erfüllung bestimmter Anforderungen in den 
Verkehr gebracht werden dürfen. . 

(2) Sind Anordnungen nach Absatz 1 nicht oder nicht 
rechtzeitig möglich oder versprechen sie keinen Erfolg, 
so können die Vollzugbehörden den rechtswidrigen Zu
stand selbst, durch die Polizei oder durch vertraglich Be
auftragte abwehren oder beseitigen. 

(3) Die Vollzugsbehörden können ein Erzeugnis sicher
stellen, wenn der dringende Verdacht besteht, daß das 
Erzeugnis entgegen den Vorschriften des Rechts der Er
nährungswirtschaft und des landwirtschaftlichen 
Marktwesens in den Verkehr gebracht oder verwendet 
wird und dadurch mit einer Schädigung des Abnehmers 
oder Verwenders gerechnet werden kann. 

(4) Für die Verwahrung, Verwertung, Unbrauchbar
machung, Vernichtung und Herausgabe sichergestellter 
Gegenstände sind die Art. 25 bis 27 des Polizeiaufgaben
gesetzes entsprechend anzuwenden. 

(5) Im übrigen sind die allgemeinen Rechtsgrundsätze 
des Sicherheitsrechts zu beachten, insbesondere sind die 
Art. 8 bis 11 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 
entsprechend anzuwenden. 

Art. 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 1984 in Kraft. 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Franz Josef Strau3 
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1011-14-S 

Bekanntmachung 
über das 

Inkrafttreten des Staatsvertrags 
zwischen dem Freistaat Bayern und 

dem Land Baden-Württemberg 
über die Festlegung der Landes

grenze im Main 

Vom 18.Juni 1984 

Der am 20 . Oktober 1983 unterzeichnete Staatsvertrag 
zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Baden
Württemberg über die Festlegung der Landesgrenze im 
Main (GVBl1984 S. 201) ist nach seinem Art. 5 Abs. 2 am 
I.Juni 1984 in Kraft getreten. 

München, den 18.Juni 1984 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Franz Josef Strauß 

7842-7-E 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Zuständigkeit 
zur Ausführung von Verordnungen 
der Europäischen Gemeinschaften 

auf dem Sektor Milch und 
Milcherzeugnisse 

Vom 26. Juni 1984 

Auf Grund von Art. 1 des Gesetzes über die Zuständig
keit zur Ausführung von Verordnungen der Europä
ischen Gemeinschaften vom 22 . Juli 1968 (GVBl S.246, 
BayRS 103-3-S) erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§1 

§ 1 Nr.2 der Verordnung über die Zuständigkeit zur 
Ausführung von Verordnungen der Europäischen Ge
meinschaften auf dem Sektor Milch und Milcherzeug
nisse vom 1. März 1978 (GVBl S . 58, BayRS 7842-7-E) er
hält folgende Fassung: 

,,2. von Verordnungen des Rates und der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften im Rahmen der ge
meinsamen Marktorganisation für Milch und Milch
erzeugnisse hinsichtlich der Erhebung 

a) der Mitverantwortungsabgabe in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 1 der Milch-Mitverantwortungsabgabe
verordnung vom 25. August 1977 (BGBl I S. 1741), 

b) der Zusatz abgabe in Verbindung mit § 2 Abs.1 
Satz 2, § 9 Abs. 2 und § 14 Abs. 2 der Milch-Garan
tiemengen-Verordnung vom 25 . Mai 1984 (BGBl I 
S.720) 

in der jeweils geltenden Fassung". 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 2. April 1984 
in Kraft. 

München, den 26.Juni 1984 

Der Bayerische Ministerpräsident 

In Vertretung 
Dr. Karl Hillermeier 

Stellvertreter des Ministerpräsidenten 
und Staatsminister des Innern 

2125-1-2-1 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten 
im Lebensmittel- und 

Bedarfsgegenständerecht 

Vom 3. Juli 1984 

Auf Grund des § 37 Abs. 4 Satz 3 des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetzes vom 15.August 1974 (BGBl! 
S.1945), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August 
1976 (BGBl I S . 2445) , erläßt die Bayerische Staatsregie
rung folgende Verordnung: 

§1 

In § 2 Nr.2 der Verordnung über Zuständigkeiten 
im Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht (ZustV
LmBG) vom 7.November 1975 (GVBl S.354, BayRS 
2125-1-2-1) wird das Wort "Regierung" durch das Wort 
"Kreisverwal tungsbehörde" ersetzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1984 in Kraft. 

München, den 3. Juli 1984 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Franz Josef St ra uß 
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454-1-I 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten 
im Ordnungswidrigkeitenrecht 

Vom 3.Juli 1984 

Auf Grund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma
chung vom 2.Januar 1975 (BGBI I S . 80, ber. S . 520), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 5. Oktober 1978 (BGBI I 
S.1645), erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende 
Verordnung: 

§1 

Die Verordnung üb~r Zuständigkeiten im Ordnungs
widrigkeitenrecht vom 16. Dezember 1980 (GVBI S. 721 , 
BayRS 454-1-1), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
5. Oktober 1982 (GVBI S . 845), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs.l Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
,,2 . Verwarnungen nach § 56 OWiG wegen Zuwider

handlungen gegen sonstige Rechtsvorschriften, de
ren Vollzug ihnen obliegt." 

2. Nach § 3 Abs. l Nr. 5 wird folgende Nummer 6 einge
fügt: 
,,6. Art. 14 des Bildschirmtext-Staatsvertrages." 

3. In § 4 Abs. 2 werden die Worte "Dienststellen der Baye
rischen Landespolizei und der Bayerischen Grenzpoli
zei" ersetzt durch die Worte "Dienststellen der Bayeri
sehen Landespolizei, der Bayerischen Grenzpolizei 
und der Bayerischen Bereitschaftspolizei, soweit sie 
zur Unterstützung des polizeilichen Einzeldienstes bei 
der allgemeinen Dienstverrichtung herangezogen 
werden," . 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1984 in Kraft. 

München, den 3. Juli 1984 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Franz Josef Strauß 
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2132-1-14-1 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung . 

über die Zuständigkeit 
zur Erteilung der Ausführungsgenehmigung 

für fliegende Bauten 

Vom 7.luni 1984 

Auf Grund des Art. 85 Abs. 4 der Bayerischen Bauord
nung (BayBO) erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern folgende Verordnung: 

§1 

Die Verordnung über die Zuständigkeit zur Erteilung 
der Ausführungsgenehmigung für fliegende Bauten vom 
5.Juli 1982 (GVBI S.463, BayRS 2132-1-14-1) wird wie 
folgt geändert: 

1. Es werden folgende neue §§ 2 und 3 eingefügt: 

,,§2 

(1) 'Dem Technischen überwachungsverein Bayern 
und der Landesgewerbeanstalt Bayern steht für Amts
handlungen im Vollzug von Art. 85 BayBO eine Vergü
tung zu. 2Die Vergütung besteht aus Gebühren und 
Auslagen. 

(2) 'Die Höhe der Gebühren bemißt sich nach dem 
dieser Verordnung als Anlage beigefügten Verzeichnis. 
2Soweit sich die Gebühr nach dem Zeitaufwand be
stimmt, ist die Zeit anzusetzen, die unter regelmäßigen 
Verhältnissen von einer entsprechend ausgebildeten 
Fachkraft benötigt wird. 3Die Höhe der nach dem 
Zeitaufwand bestimmten Gebühr beträgt 103 DM für 
jede Arbeitsstunde; angefangene Arbeitsstunden wer
den zeitanteilig verrechnet. 4Bei der Abnahme von 
fliegenden Bauten im Rahmen der Erteilung der Aus
führungsgenehmigung kann bei dringlichen vom Be
nutzer veranlaßten Arbeiten an Samstagen oder an 
Sonn- und Feiertagen ein Zuschlag bis zu 70 v. H. und 
bei Nachtarbeit ein Zuschlag bis zu 40 v. H. erhoben 
werden. 

(3) Als Auslagen werden die Reisekosten nach den 
für Landesbeamte geltenden Vorschriften, die anfal
lende Umsatzsteuer und die anderen Behörden oder 
anderen Personen für ihre Tätigkeit zustehenden Be
träge erhoben. 

(4) Im übrigen findet der Erste Abschnitt des Ko
stengesetzes entsprechende Anwendung. 

München, den 7.Juni 1984 

§3 

Beim Vollzug von Art. 85 BayBO führt die Regierung 
von Oberbayern die Aufsicht über den Technischen 
überwachungsverein Bayern, die Regierung von Mit
telfranken die Aufsicht über die Landesgewerbean
stalt Bayern." 

2. Die bisherigen §§ 2 und 3 werden §§ 4 und 5. 

3. Es wird folgende Anlage angefügt: 

"Anlage 

Gebühren gemäß § 2 Abs.2 Satz 1 
Die Gebühr für Amtshandlungen beim Vollzug von 

Art. 85 BayBO beträgt: 

1. Für die Erteilung der Ausführungsgenehmigung 
(Art. 85 Abs.2 BayBO) . 
5 v. T. der Herstellungskosten (Anschaffungs- und 
Aufstellungskosten) zuzüglich einer gemäß § 2 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 nach dem Zeitaufwand bemes
senen Gebühr für die technische Prüfung, 

2. für die Verlängerung der Ausführungsgenehmigung 
(Art. 85 Abs.5 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO) 
30 bis 2500 DM zuzüglich einer gemäß § 2 Abs.2 
Sätze 2 und 3 nach dem Zeitaufwand bemessenen 
Gebühr für die technische Prüfung, 

3. für die Eintragung des Wechsels des gewöhnlichen 
Aufenthalts oder der gewerblichen Niederlassung in 
das Prüfbuch (Art. 85 Abs.7 BayBO) 
10 bis 100 DM, 

4. für die Eintragung der übertragung von fliegenden 
Bauten an Dritte in das Prüfbuch (Art.85 Abs. 7 
BayBO) 
'ho bis '/3 der Gebühr nach Nummer 1, mindestens 
25 DM, zuzüglich einer gemäß § 2 Abs.2 Sätze 2 
und 3 nach dem Zeitaufwand bemessenen Gebühr 
für die technische Prüfung." 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1984 in Kraft. 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 
Dr. Karl Hillermeier, Staatsminister 
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7902-12-E 

Verordnung 
über die Durchführung der 

Waldschadensinventur 
Vom lZ.Juni 1984 

Auf Grund des Art. 8 Abs. 3 des Waldgesetzes für Bay
ern (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. August 1982 (GVBI S . 824, BayRS 7902-1-E), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 1983 
(GVBI S. 1102), erläßt das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten folgende 
Verordnung: 

§1 
Zweck der Waldschadensinventur 

(1) Zweck der Waldschadensinventur ist eine den 
Staats-, Körperschafts- und Privatwald in Bayern um
fassende, bei Bedarf zu wiederholende Erhebung über 
Art und Ausmaß eingetretener Schäden am Waldbe
stand. 

(2) 'Die Waldschadensinventur wird auf der Grundlage 
eines repräsentativen Stichprobenverfahrens durchge
führt. 2Sie bezieht sich nicht auf Einzelbetriebe. 

§2 
Zuständigkeit 

Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten ordnet die Durchführung der Wald
schadensinventur und deren Einzelheiten an. 

§3 
Befugnisse 

(1) Die mit der Waldschadensinventur befaßten Be
diensteten oder Beauftragten der Bayerischen Staats
forstverwaltung sind befugt, zum Zweck der Schadens
erfassung 

München, den 12.Juni 1984 

1. den Staats-, Körperschafts- und Privatwald zu betre
ten, 

2. die notwendigen Maßnahmen (z.B. Messungen, Scha
densansprachen, Farbmarkierungen) durchzuführen. 

(2) Das Aufnahmepersonal ist zur Geheimhaltung der 
Inventurergebnisse der einzelnen Aufnahmeflächen ge
genüber Unbefugten verpflichtet. 

§4 
Auskunftspflicht der Waldbesitzer 

1Die Waldbesitzer sind verpflichtet, die zur Durchfüh
rung der Waldschadensinventur notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. 2Hierzu zählen insbesondere Auskünfte über 
- Herkunft des Saat- und Pflanzgutes 

Behandlung der Waldbestände 
- bisherige Schadensereignisse 
- besondere forstliche Maßnahmen wie Düngung, Bo-

denbearbeitung, Entwässerung, Waldschutzmaßnah
men. 

§5 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1.Juli 1984 in Kraft. 

Diese Verordnung wurde bereits im Bayerischen Staatsanzeiger Nr.26 
vom 29 . Juni 1984 bekanntgemacht. 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Dr. Hans Eisenmann , Staatsminister 
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7803-19-E 

Verordnung 
zur Änderung der Lehrgangsordnung 

für staatlich geprüfte 
landwirtschaftlich-technische Assistenten 

Vom 15.Juni 1984 

Auf Grund von Art. 23 Abs. 2 und 4, Art. 66 Abs. 2 Nr. 11 
und Art. 97 Abs. 1 und 3 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen erläßt das Baye
rische Staatsministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten folgende Verordnung: 

§1 

Die Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte land
wirtschaftlich-technische Assistenten vom 10. Mai 1983 
(GVBl S.425, BayRS 7803-19-E) wirdwie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 2 Nr. 6 wird der Punkt durch einen Beistrich 
ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt: 
,,7. gegebenenfalls Nachweise über einschlägige Pra

xiszeiten." 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Aufnahmeanträge müssen bis spätestens 1. März, 
die nach § 6 Abs. 2 erforderlichen Unterlagen bis 
spätestens 5. August, bei der Ausbildungsstätte ein
gehen.", 

b) dem Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 
"Anschließend werden Bewerber aufgenommen, 
die nach einem mittleren Schul abschluß eine min
destens zwölfmonatige Labortätigkeit in der ein
schlägigen Fachrichtung nachweisen können." 

3. In § 22 Abs. l Nm.1 bis 3 wird jeweils das Fach "Wirt
schafts- und Sozialkunde" gestrichen; die Buchstaben 

München, den 15. Juni 1984 

c, d und e werden jeweils durch die Buchstaben b, c und 
dersetzt. 

4. § 23 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b erhält folgende Fassung: 
"b) Pflanzenzüchtung und Saatgutwesen oder Fut

termitteluntersuchung oder mikrobiologische Un
tersuchung und Futtermitteluntersuchung," . 

5. § 24 Abs. l Nr. l Buchst. c erhält folgende Fassung: 
"c) Nahrungsmitteluntersuchung und Rückstands

analytik," . 

6. Die Anlagen 1 bis 3 werden jeweils wie folgt geändert: 
a) In Nummer 1 (Allgemeine Pflichtfächer) werden die 

Fächer "Religion" , "Deutsch" sowie " Wirtschafts
und Sozialkunde" gestrichen, 

b) in der Spalte Gesamtstundenzahl wird die Zahl 
,,880" durch die Zahl ,,640" und die Zahl ,,3040" 
durch d ie Zahl ,,2800" ersetzt, 

c) nach dem Wort " Ausbildungsstätte" wird folgen
der Satz angefügt: 
"Wahlfächer können mit Genehmigung des 
Staatsministeriums eingerichtet werden." 

§2 

IDiese Verordnung tritt am 1. August 1984 in Kraft. 
2Abweichend davon treten § 1 Nm. 4 und 5 mit Wirkung 
vom 1. Juni 1984 in Kraft. 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Dr. Hans Eisenmann, Staatsminister 
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2132-1-8-1 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über den Bau von · Betriebsräumen für elektrische Anlagen 

Vom 20.Juni 1984 

Auf Grund des Art.90 Abs. 1 Nr.3 der Bayerischen 
Bauordnung erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern folgend Verordnung: 

§1 

Die Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für 
elektrische Anlagen (EltBauV) vom 13. April 1977 (GVBI 
S.421, BayRS 2132-1-8-1) wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs.1 Satz 1 Nr.1 werden folgende Worte ange
fügt: "Transformatoren und Kondensatoren mit po
lychlorierten Biphenylen (PCB) und einer Leistung von 
mehr als 3 kVA,". 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In der überschrift werden die Worte "oder für 
Transformatoren und Kondensatoren mit PCB" 
angefügt, 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden nach den Worten "über 1 kV" 

die Worte "oder für Transformatoren und Kon
densatoren mit PCB und einer Leistung von 
mehr als 3 kVA" eingefügt, 

bb) in Satz 2 werden nach dem Wort "Öltransfor~ 
matoren" die Worte "oder mit Transformato
ren und Kondensatoren mit PCB und einer Lei
stung von mehr als 3 kV A" eingefügt, 

cc) es wird folgender Satz 4 angefügt: 
"Transformatoren oder Kondensatoren mit 
PCB und einer Leistung von mehr als 3 kV A 
dürfen nicht in Räumen mit Öltransformatoren 
aufgestellt werden." , 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 3 werden nach dem Wort "Türschlös

ser" die Worte "in Türen von Betriebsräumen 
von Transformatoren und Schaltanlagen mit 
Nennspannungen über 1kV" eingefügt, 

bb) der bisherige Satz 4 wird mIt einem Strich
punkt an Satz 3 angeschlossen, 

cc) es wird folgender neuer Satz 4 angefügt: 
"Betriebsräume mit Transformatoren oder 
Kondensatoren mit PCB und einer Leistung von 

München, den 20. Juni 1984 

mehr als 3 kV A sind bei den Zugängen mit ei
nemzinkgelben Warnschild aus Aluminium mit 
schwarzem Rand und schwarzer Beschriftung 
"PCB" in der Größe 297 x 148mm zu verse
hen.", 

d) in Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort "Öltrans
formatoren" die Worte "oder für Transformatoren 
und Kondensatoren mit PCB und einer Leistung 
von mehr als 3 kVA" eingefügt, 

e) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
,,( 5) Fußböden müssen mindestens aus schwer 

entflammbaren Baustoffen bestehen.", 

f) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Transforma

toren" die Worte "oder Kondensatoren nach § 3 
Abs. 1 Satz 1 Nr.1" eingefügt, 

bb) in Satz 2 werden nach dem Wort "Öltransfor
matoren" die Worte "oder mit Transformato
ren und Kondensatoren mit PCB und einer Lei
stung von mehr als 3kVA" eingefügt, 

g) Absatz 9 Satz 2 erhält fol(;ende Fassung: 
"Türen in Trennwänden von Räumen mit Öltrans
formatoren oder mit Transformatoren und Konden
satoren mit PCB müssen feuerbeständig und selbst
schließend sein." 

§2 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verord
nung bestehenden Betriebsräume mit Transformatoren 
oder Kondensatoren mit PCB und einer Leistung von 
mehr als 3kVA sind innerhalb einer Frist von sechs Mo
naten bei den Zugängen mit einem zinkgelben Warn
schild aus Aluminium mit schwarzem Rand und schwar
zer Beschriftung "PCB" in der Größe 297 x 148mm zu 
versehen. 

§3 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1984 in Kraft. 

Bayerisches Staatsministerium des Innem 
Dr. Karl Hillermeier, Staatsminister 
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2013-1-15-F 

Verordnung 
über das Zufließen und die überlassung 

von Kosten (Gebühren und Auslagen) 
nach Art. 1 Abs.2 Satz 2 des Kostengesetzes 

Vom 22.Juni 1984 

Auf Grund des Art. 1 Abs. 2 Satz 2 des Kostengesetzes 
erläßt das Bayerische Staatsministerium der Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus und dem Bayerischen Staats
ministerium des Innern folgende Verordnung: 

§1 

1. Die Kosten für die im Auftrag des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus ergehenden Entscheidun
gen der Katholischen Stiftungsfachhochschule Mün
chen und der Evangelischen Stiftungsfachhochschule 
Nürnberg über Anträge auf nachträgliche Gradu
ierung zum "Sozialarbeiter (grad.)" und zum "Sozial
pädagogen (grad.)" werden dem Rechtsträger der j~ 
weiligen Hochschule überlassen. 

2. Die Kosten für die von der Landesärztekammer, der 
Landeszahnärztekammer oder der Landestierärzte
kammer gemäß § 1 der Verordnung zur Bestimmung 
der zuständigen Stelle nach § 4 Abs. 2 Satz 1 der Rönt
genverordnung vom 13. Mai 1974 (GVBI S. 239, BayRS 
2120-6-1) erteilten Bescheinigungen über die Teil
nahme an einer Veranstaltung über den Strahlen
schutz bei der Anwendung von Röntgenstrahlen (§ 4 
Abs.2 Satz 1 der Röntgenverordnung vom 1. März 
1973, BGBI I S . 173, geändert durch Verordnung vom 
13. Oktober 1976, BGBI I S. 2905) fließen der jeweiligen 
Kammer zu. 

3. Die Kosten für die im Auftrag des Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus ergehenden Entscheidun
gen nichtstaatlicher Hochschulen über Anträge auf 
staatliche Anerkennung von graduierten Sozialpäd
agogen werden dem Rechtsträger der jeweiligen Hoch
schule überlassen. 

München, den 22.Juni 1984 

4. Die Kosten für die Entscheidungen der Augustana
Hochschule Neuendettelsau, der Hochschule der Bun
deswehr, der Evangelischen Stiftungsfachhochschule 
Nürnberg, der Katholischen Stiftungsfachhochschule 
München und der Katholischen Universität Eichstätt 
über Anträge auf Nachdiplomierung nach Art. 103c 
Abs.1 und 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes und 
auf Ergänzung von Diplomgraden nach Art.103c 
Abs. 3 des Bayerischen Hochschulge~etzes fließen dem 
Rechtsträger der jeweiligen Hochschule zu. 

§2 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1984 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. Die Verordnung über die überlassung der Kosten (Ge
bühren und Auslagen) für Entscheidungen über An
träge auf nachträgliche Graduierung zum "Sozialar
beiter (grad.) " und zum "Sozialpädagogen (grad.)" 
vom 2. Februar 1973 (GVBI S . 66, BayRS 2210-6- 3-K) , 

2. die Verordnung über das Zufließen der Kosten (Ge
bühren und Auslagen) für die Erteilung von Bescheini
gungen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 der Röntgenverordnung 
vom 30.Juli 1974 (GVBI S.440, BayRS 2013-1-15-F) , 

3. die Verordnung über die überlassung der Kosten für 
Entscheidungen über Anträge auf staatliche Anerken
nung von graduierten Sozialpädagogen vom 18. Juni 
1977 (GVBI S. 331, BayRS 2013-1-16-F) und 

4. die Verordnung über das Zufließen der Kosten (Ge
bühren und Auslagen) für Entscheidungen über An
träge auf N achdiplomierung und Ergänzung von Di
plomgraden nach Art. 103c Bayerisches Hochschul
gesetz vom 31.Juli 1981 (GVBI S.357, BayRS 
2013-1-22-F) . 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
Max S trei bl, Staatsminister 
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750- 2-W 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten zum Vollzug 
bergrechtlicher Vorschriften 

Vom 22.Juni 1984 

Auf Grund des § 142 Satz 1 des Bundesberggesetzes 
(BBergG) in Verbindung mit § 3 Abs.3 der Verordnung 
über Zuständigkeiten zum Vollzug bergrechtlicher Vor
schriften vom 7.Januar 1982 (GVBI S.l1, BayRS 
750- 2-W) erläßt das Bayerische Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr folgende Verordnung: . 

§1 

Die Verordnung über Zuständigkeiten zum Vollzug 
bergrechtlicher Vorschriften (BergZustV) vom 7. Januar 
1982 (GVBI S . l1 , BayRS 750-2-W) wird wie folgt geän
dert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

,,§ 1 
Zuständigkeit der Bergbehörden 

(1) 'Das Oberbergamt ist zuständig für die Durch
führung des Bundesberggesetzes und der darauf ge
stützten Rechtsverordnungen, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 2Anordnungen nach § 173 Abs. 1 BBergG 
ergehen im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung. 

(2) Die Bergämter sind zuständig für die Durchfüh
rung von 
1. § 39 Abs. 3, §§ 50 bis 57, 60, 63, 69 Abs. 1 und 2, §§ 70 

bis 74, 81 Abs. 3 Nr. 1, § 102 Abs.1 Satz 2 und § 169 
BBergG, 

München, den 22 . Juni 1984 

2. § 10 der Unterlagen-Bergverordnung (Unterlagen
BergV) vom 11 . November 1982 (BGBlI S.1553) und 
§ 4 Abs. 4, § 5 Abs. 2 und § 11 Abs. 6 der Klima-Berg
verordnung (KlimaBergV) vom 9. Juni 1983 (BGBI I 
S . 685), 

soweit nicht nach § 2 Abs.4 und 5 die Gewerbeauf
sichtsämter zuständig sind. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 geregelten Zustän
digkeiten gelten auch für die Durchführung der §§ 126 
bis 131 BBergG; zuständig nach § 127 Abs. 1 Nr.2 
BBergG sind die Bergämter." 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Zuständig für die Durchführung von §§ 77 bis 106 
und § 109 BBergG, mit Ausnahme von § 79 Abs. 3, 
§ 81 Abs.1 Satz 2 und Abs. 3 Nr. 1, § 95 Abs.2 und 
§ 102 Abs. 1 Satz 2, ist die Kreisverwaltungsbehör
de.", 

b) es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
,,(3) Zuständig für die Durchführung von § 12 

Abs.5 KlimaBergV ist das Landesinstitut für Ar
beitsmedizin." , 

c) die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 
und 5. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1984 in Kraft. 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

Anton Jaumann, Staatsminister 
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